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Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (Drs. 19/11979)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begründung 

erteile ich Frau Staatsministerin Ulrike Scharf das Wort.

Staatsministerin Ulrike Scharf (Familie, Arbeit und Soziales): Sehr geehrte Frau 

Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die meisten von uns bedeutet "zu 

Hause" Geborgenheit und Sicherheit. Doch für immer mehr Frauen und ihre Kinder 

stehen die eigenen vier Wände für Unsicherheit, Angst und Bedrohung. Jede dritte 

Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben physische und oder sexualisierte Ge-

walt. Jede vierte Frau erleidet Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Partner. 

Viele Fälle werden nie angezeigt.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hinter diesen Zahlen ste-

hen Menschen, Mütter, Töchter, Nachbarinnen, Kolleginnen und Frauen, die in Angst 

leben. Das können wir nicht hinnehmen, und ich sage auch ganz klar: Das nehmen wir 

nicht hin.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wer Gewalt erlebt, braucht Schutz. Wenn der Mut da ist, Hilfe zu suchen, sind wir 

auch da. Bayern steht zu seinem Schutzversprechen. Mit dem Gewalthilfegesetz, das 

wir heute mit der Änderung des AGSG in die Erste Lesung bringen, gehen wir in 

Deutschland einen wirklich großen Schritt nach vorn. Ab 2027 finanzieren die Länder 

die Frauenhilfeeinrichtungen. Ab 2032 erhalten von Gewalt betroffene Frauen einen 

Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Das ist ein wirklicher Meilenstein. Bisher 

waren die Kommunen für den Frauenschutz zuständig. Der Freistaat hat schon immer 

mit großer Überzeugung freiwillige Unterstützung geleistet. Gemeinsam haben wir ein 
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sehr starkes Hilfenetz ausgebaut: 46 Frauenschutzeinrichtungen, 48 Fachberatungs-

stellen, 31 Interventionsstellen und 26 Second-Stage-Projekte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Einrichtungen arbeiten Menschen, die 

jeden Tag wirklich Großes leisten: Fachkräfte und Ehrenamtliche, die auffangen, stabi-

lisieren und begleiten. Ihnen gilt mein ganz tiefer Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Sie sind für die Opfer da, und zwar Tag für Tag, mit schützender Hand und vor allem 

mit sehr viel Herz. Unsere Fachkräfte in den Frauenhäusern und Beratungsstellen 

verdienen Respekt und Anerkennung sowie – das ist ganz wichtig – eine verlässliche 

Finanzierung. Bisher haben wir ihre Arbeit freiwillig unterstützt. Mit dem Gewalthilfege-

setz haben sie nun endlich einen festen Anspruch. Das ist aber, wie wir wissen, auch 

eine große Aufgabe. Wir brauchen 67 Millionen Euro, um unser vorhandenes Hilfenetz 

zu erhalten.Dazu gehören auch Einrichtungen, die schon bestehen, aber bisher noch 

keine staatliche Unterstützung erhalten haben. Wir halten also das Bewährte ganz 

stark und bauen aus, wo es nötig ist. Mein großes Anliegen ist Planungssicherheit 

für die Träger; das ist absolut entscheidend. Planungssicherheit heißt: Ein Schutzplatz 

bleibt verfügbar, eine Beratung findet statt, und eine Fachkraft kann auch bleiben.

Deshalb erarbeiten wir im Sozialministerium die Ausführungsverordnung. Unser Zen-

trum Bayern Familie und Soziales übernimmt den Vollzug, das ZBFS bereitet mit 

Hochdruck ein digitales Verfahren vor. Noch in diesem Sommer wollen wir das Portal 

für die Anträge öffnen. So gelingt ein reibungsloser Übergang, und so können Träger 

ganz verlässlich planen. Jetzt kommt es auf uns hier im Landtag an, liebe Kolleginnen 

und Kollegen; denn Planungssicherheit ist nur möglich, wenn wir den vorliegenden 

Gesetzentwurf beraten und vor allen Dingen dann auch verabschieden, am besten 

noch vor der Sommerpause.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier zeigt unser Staat seine Stärke, und zwar beim 

Einsatz für Menschen, für Frauen und für Kinder in Not. Ich bin zutiefst überzeugt: 
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Wir müssen auch ein klares Signal aussenden. Geben wir den Frauen in Bayern den 

Schutz, den sie verdienen, und unterstützen wir die zahlreichen Fachkräfte, die diesen 

Schutz erst möglich machen. Wir müssen aus meiner Sicht mit dem Gewalthilfegesetz 

auch das dringende Signal aussenden, dass die Menschen und Frauen mit ihren 

Kindern nicht allein sind, dass sie sich auf unsere Hilfe verlassen können. – Vielen 

Dank, und ich freue mich jetzt auf die Beratungen in den Ausschüssen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. – Jetzt eröffne ich die 

Aussprache. Als Erste hat die Kollegin Elena Roon für die AfD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Elena Roon (AfD): Sehr geehrtes Präsidium, werte Kollegen und liebe Zuschauer! 

Selbstverständlich gilt: Jede Frau und jedes Mädchen, die oder das Opfer von Gewalt 

wird, braucht Schutz, Beratung und selbstverständlich konkrete Hilfe. Darüber gibt 

es keinen Streit. Worüber wir aber sehr wohl streiten müssen, ist die politische Un-

ehrlichkeit, mit der dieses Thema behandelt wird. Der Bund schafft überstürzt einen 

Rechtsanspruch, die Länder sollen ihn ab 2027 mit hohem Eigenanteil umsetzen. 

Bayern rechnet allein im ersten Jahr mit 67 Millionen Euro; die tatsächlichen Kosten 

sind nicht absehbar. Das ist keine verantwortungsvolle Politik, sondern organisierte 

Verantwortungslosigkeit mit Steuergeld.

Was wirklich hilft, zeigt ein Blick auf die Welt. Europa weist im Vergleich zu Afrika, 

Amerika oder Ozeanien deutlich weniger Gewalt gegen Frauen auf. Das zeigt: Wo 

Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung und ein freiheitliches Frauenbild stärker veran-

kert sind, sind Frauen messbar besser geschützt. Trotzdem steigt die Gewalt gegen 

Frauen in Deutschland und Bayern massiv an. Allein die partnerschaftliche Gewalt in 

den letzten zehn Jahren ist um 30 % gestiegen. Eifersucht gehört zwar schon immer 

zu den ältesten und mächtigsten Motiven für Gewalt- und Tötungsdelikte, doch die 
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entscheidende Frage bleibt: Warum nimmt Gewalt gegen Frauen gerade in den letzten 

Jahren so deutlich zu? – Die Antwort ist wohlbekannt.

Wer über Gewalt gegen Frauen spricht und dabei Herkunft, Sozialisation, Frauenbild 

und kulturelle Prägung der Täter ausklammert, betreibt keine Aufklärung, sondern 

Realitätsverweigerung. Wir sehen doch, was im polizeilichen Hellfeld geschieht. In 

München stiegen Vergewaltigungen und besondere schwere sexuelle Delikte von 

230 Fällen im Jahr 2021 auf aktuell 383 Fälle an.

(Zuruf des Abgeordneten Benjamin Adjei (GRÜNE))

Gruppenvergewaltigungen haben sich verdoppelt. Bayernweit nimmt die Zahl auslän-

discher Tatverdächtiger bei Vergewaltigung in besonders schweren Fällen zu. Bei 

einem Bevölkerungsanteil von 18 % haben 45 % der Tatverdächtigen keinen deut-

schen Pass.

Ein aktuelles Beispiel aus meiner Heimatstadt Nürnberg zeigt, worüber wir sprechen: 

Rund um den Hauptbahnhof sollen mehrere Männer aus der Drogenszene minderjäh-

rige Mädchen mit Geschenken und Drogen gefügig gemacht und sexuell ausgebeutet 

haben. Tatverdächtige sind syrischer, pakistanischer und nordafrikanischer Herkunft, 

darunter sogar ein Staatenloser.

(Anna Rasehorn (SPD): In meiner Heimatstadt beschäftigt ein AfD-Abgeordneter 

einen Vergewaltiger!)

– Hören Sie einfach nur zu, vielleicht lernen Sie etwas davon! Wer Frauenrechte 

predigt, aber bei importierter Gewalt und Frauenverachtung schweigt, macht sich nicht 

nur unglaubwürdig, er zeigt auch, dass er die Ursachen gar nicht bekämpfen will. Das 

sind keine Unterstellungen der AfD, sondern knallharte Fakten.

(Beifall bei der AfD)
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Das ist eine Realität, mit der viel zu viele Frauen in unserem Land konfrontiert sind. 

Der Nürnberger Hauptbahnhof war abends noch nie ein angenehmer Ort, aber heut-

zutage traut sich kaum noch eine Frau freiwillig nach 22 Uhr dorthin. Das ist eine 

No-go-Area, die Sie politisch zu verantworten haben. Es ist mittlerweile überall so, 

nicht nur in Nürnberg am Hauptbahnhof.

(Kerstin Celina (GRÜNE): Das Thema ist heute das Gewalthilfegesetz!)

Wer Frauen tatsächlich schützen will, aber die Ursachen nur halb benennt, bewirkt am 

Ende gar nichts. Wer Zwangsheirat, Femizide und sexuelle Gewalt bekämpfen will, 

darf nicht aus Angst vor politischer Unkorrektheit schweigen.

(Kerstin Celina (GRÜNE): Themaverfehlung!)

Doch damit nicht genug: Auch der Gesetzentwurf selbst bleibt in den entscheiden-

den Punkten schwach. Zentrale Fragen wie Finanzierung, Anerkennung der Träger, 

Vermittlungsstellen oder Aufenthaltsprüfung werden auf spätere Verordnungen ver-

schoben. Gleichzeitig behauptet die Staatsregierung, den Kommunen entstünden hier 

keine Kosten. Im selben Entwurf steht aber, dass sie weiterhin bei ergänzenden Leis-

tungen, Anschlussunterkünften und Second-Stage-Angeboten gefordert bleiben. Das 

ist wieder einmal Augenwischerei.

Wir als AfD sagen ganz klar: Deutschland und Bayern brauchen nicht noch mehr 

Gesetze, die nur Symptome verwalten. Frauen schützt man nicht mit feministischen 

Parolen, sondern mit konsequenter Strafverfolgung, harten Urteilen und klaren Konse-

quenzen. Ausländer, die Frauen misshandeln, die Frauen vergewaltigen, bedrohen 

oder sogar töten, müssen Deutschland ohne Wenn und Aber verlassen.

(Beifall bei der AfD – Zuruf der Abgeordneten Kerstin Celina (GRÜNE))

Wir brauchen keine lächerlichen Bewährungsstrafen, keine Abschiebestopps, keine 

Ausreden, sondern Abschiebungen mit Einreiseverbot ohne Wenn und Aber und ohne 

Ausreden.
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(Beifall bei der AfD)

Präsidentin Ilse Aigner: Frau Kollegin, Sie haben noch eine Redezeitverlängerung. – 

Es gibt eine Meldung zu einer Zwischenbemerkung des Kollegen Adjei.

Benjamin Adjei (GRÜNE): Frau Roon, Sie haben jetzt sehr viel über Gewalt gegen 

Frauen geredet. Da frage ich Sie: Bei dem Abgeordneten Ihrer Fraktion Andreas Jurca 

wird ein Mitarbeiter beschäftigt, der verurteilt ist, weil er eine Frau vergewaltigt hat und 

weil er gewalttätig gegenüber Frauen ist. Wie stehen Sie dazu?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Elena Roon (AfD): Also, mein Kollege Jurca hat Ihnen letztens eine konkrete Antwort 

geliefert. Wenn Sie zuhören würden, dann hätten Sie ihn verstanden.

(Beifall bei der AfD – Doris Rauscher (SPD): Das ist so schwach! – Weitere 

Zurufe von den GRÜNEN und der SPD)

Präsidentin Ilse Aigner: Die nächste Rednerin ist die Kollegin Martina Gießübel für 

die CSU-Fraktion.

Martina Gießübel (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Stellen wir uns für einen Moment einmal Katharina vor, die mitten in der 

Nacht mit ihren Kindern ihre Wohnung verlässt; nicht deswegen, weil sie verreisen 

will, nicht deswegen, weil sie Freunde besucht, sondern weil sie Angst hat. Sie hat 

Angst vor dem Menschen, dem sie eigentlich einmal vertraut oder den sie sogar 

auch geliebt hat. Sie nimmt nur das Nötigste mit, vielleicht eine Tasche, vielleicht die 

Lieblingspuppe ihres Kindes, vielleicht wichtige Dokumente; mehr Zeit bleibt ihr nicht. 

In diesem Moment stellt sich für diese Frau keine juristische Frage. Sie denkt nicht 

über Zuständigkeiten, Finanzierungssysteme oder Gesetzesparagrafen nach. Sie hat 

nur eine einzige Frage: Wo finde ich Schutz?
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Ob eine Frau in einer solchen Situation Hilfe erhält, entscheidet darüber, wie ihr weite-

res Leben verläuft. Deshalb ist Gewalt gegen Frauen kein Randthema und keine Pri-

vatsache. Sie ist eine Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. Die aktuellen 

Zahlen machen deutlich, wie groß die Herausforderungen sind. Die Zahl der Opfer 

häuslicher Gewalt hat bundesweit erneut einen Höchststand erreicht.Gleichzeitig wis-

sen wir aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass viele Fälle niemals angezeigt 

werden. Hinter jeder Zahl stehen Frauen und Kinder, die Schutz, Hilfe und eine Per-

spektive brauchen. Deshalb geht es bei dem heute vorliegenden Gesetzentwurf nicht 

um eine Finanzierungsumstellung. Es geht schlicht um die Frage, ob wir als Staat 

unserer Verantwortung gegenüber diesen Frauen und Kindern gerecht werden.

Der Bund hat mit dem Gewalthilfegesetz einen verbindlichen Rechtsrahmen geschaf-

fen. Bayern hat diesem Gesetz im Bundesrat zugestimmt. Ab dem Jahr 2032 haben 

Frauen, die von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, ge-

meinsam mit ihren Kindern einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Bereits 

ab dem Jahr 2027 tragen die Länder die Verantwortung dafür, ein ausreichendes und 

bedarfsgerechtes Hilfesystem sicherzustellen und auch zu finanzieren. Mit dem Ge-

setzentwurf schaffen wir heute die Voraussetzung dafür, dass Bayern diesen Auftrag 

erfüllen kann, und das ist doch ein wirklich positives Zeichen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Dabei ist mir eines besonders wichtig: Bayern beginnt hier nicht bei null. Die Ministerin 

hat es schon ausgeführt: Wir verfügen bereits heute über ein leistungsfähiges und 

vielfältiges Hilfesystem. Frauenhäuser, Fachberatungsstellen, Interventionsstellen und 

Second-Stage-Projekte leisten seit vielen Jahren hervorragende Arbeit. Hinzu kom-

men spezialisierte Einrichtungen für Frauen, die beispielsweise von Menschenhandel, 

Zwangsheirat oder anderen besonders schwerwiegenden Formen geschlechtsspezifi-

scher Gewalt betroffen sind. Diese Einrichtungen sind weit mehr als nur soziale Ange-

bote. Sie sind oft die erste sichere Tür, die sich für eine Frau in größter Not öffnet. Dort 

arbeiten Menschen, die zuhören, beraten, begleiten und Schutz geben, Menschen, die 
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Frauen und Kindern helfen, wieder Vertrauen zu fassen und sich ein selbstbestimmtes 

Leben aufzubauen. Deshalb lautet unsere Botschaft heute ganz klar: Wir wollen diese 

Strukturen nicht ersetzen. Wir wollen sie sichern, stärken und auch weiterentwickeln.

(Beifall bei der CSU)

Der Kern dieses Gesetzentwurfs ist deshalb ein grundlegender Systemwechsel. Bis-

lang wurden Frauenhäuser und Beratungsstellen über unterschiedliche Finanzierungs-

wege unterstützt, teilweise durch die Kommunen, teilweise durch den Freistaat, aber 

auch vielfach auf freiwilliger Grundlage. Künftig übernimmt der Freistaat Bayern die 

Herausforderung der Finanzierung des Frauenhilfesystems. Aus einer freiwilligen För-

derung wird eine gesetzlich abgesicherte staatliche Verantwortung. Selbstverständlich 

dürfen sich die Kommunen hier auch weiterhin beteiligen. Das heißt nicht, dass wir 

sie da einfach komplett aus der Verantwortung entlassen wollen. Das schafft nämlich 

auch Planungssicherheit für die Träger, die hier in dem Bereich tätig sind.

Vor allem aber schafft es Sicherheit für die Frauen, die auf diese Hilfe angewiesen 

sind; denn eines darf bei dieser Umstellung nicht passieren: Kein Frauenhaus, keine 

Beratungsstelle und keine bewährte Einrichtung darf durch diesen Wechsel der Finan-

zierungsverantwortung in Schwierigkeiten geraten. Das sage ich ganz deutlich. Die 

Staatsregierung hat deshalb ausdrücklich das Ziel formuliert, zunächst den Bestand zu 

sichern und den Übergang nahtlos zu gestalten und erst danach das Hilfesystem auf 

Grundlage einer Entwicklungsplanung weiter auszubauen. Für das Jahr 2027 werden 

hierfür rund 67 Millionen Euro bereitgestellt. Wir haben das schon gehört. Das zeigt, 

dass uns der Schutz von Frauen und Kindern nicht nur Worte wert ist. Wir hinterlegen 

ihn auch finanziell.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein zweiter wichtiger Aspekt dieses Gesetzentwurfs 

ist die möglichst unbürokratische Umsetzung. Wir beschränken uns bewusst auf die 

landesrechtlich notwendigen Regelungen und übertragen den Vollzug auf das Zen-

trum Bayern Familie und Soziales. Das ZBFS verfügt bereits über umfangreiche Erfah-
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rungen in diesem Bereich des Opferschutzes und der Förderverwaltung. Wir nutzen 

vorhandene Kompetenzen, statt neue Strukturen aufzubauen. Das ist effizient, das 

ist praxisnah, und das ist auch verantwortungsvoll. Die notwendigen Detailregelungen 

werden in einer Rechtsverordnung ausgestaltet. Dadurch bleibt die notwendige Flexi-

bilität erhalten, um auf künftige Entwicklungen reagieren zu können, ohne ständig 

neue Gesetzgebungsverfahren durchführen zu müssen.

Auch die Verbände unterstützen diesen Weg: Die beteiligten Wohlfahrtsverbände, die 

kommunalen Spitzenverbände und die Gleichstellungsstellen begrüßen das Gesetzes-

vorhaben ausdrücklich. Die Diskussionen beziehen sich vor allem auf die konkrete 

Ausgestaltung der Verordnung. Am grundsätzlichen Ziel einer dauerhaft gesicherten 

Finanzierung des Frauenhilfesystems bestehen dagegen keine Zweifel. Das ist auch 

ein wichtiges Signal; denn wir reden hier nicht nur über theoretische Konstruktion, wir 

reden über ein Gesetz, das gemeinsam mit denjenigen umgesetzt werden soll, die 

tagtäglich Verantwortung für die Betroffenen tragen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Gewalt wirksam bekämpfen will, darf allerdings 

nicht erst handeln, wenn Frauen bereits Schutz suchen müssen. Zu einer wirksamen 

Strategie gegen Gewalt gehören deshalb auch Prävention, Aufklärung und Täterar-

beit. Prävention bedeutet, Gewalt möglichst zu verhindern, bevor sie entsteht. Täter-

arbeit bedeutet, Gewaltspiralen zu durchbrechen und Wiederholungstaten zu verhin-

dern. Auch deshalb wird Bayern diesen Bereich weiterhin unterstützen. Gleichzeitig 

bleibt klar: Der Schwerpunkt dieses Gesetzes liegt auf den Opfern, auf den Frauen, 

die Schutz benötigen, auf deren Kindern, die – oft selbst Mitbetroffene – häusliche 

Gewalt erleben, und auf den Menschen, die darauf vertrauen müssen, dass unser 

Staat ihnen in einer Notsituation zur Seite steht.

(Beifall bei der CSU)

Meine Damen und Herren, denken wir noch einmal an Katharina vom Beginn dieser 

Rede, an die Frau, die mitten in der Nacht ihre Wohnung verlassen musste, an die 
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Kinder, die nicht verstehen, warum sie plötzlich ihre vertraute Umgebung zurücklassen 

müssen. Diese Menschen erwarten in einer solchen Situation keine politischen Debat-

ten, sie erwarten Hilfe, sie erwarten Schutz, und sie erwarten zu Recht, dass unser 

Staat handlungsfähig ist. Genau dafür schaffen wir heute die Voraussetzungen: Wir 

stärken den Schutz von Frauen und Kindern, wir sichern bewährte Hilfestrukturen 

dauerhaft ab, und wir schaffen Planungssicherheit für die Träger. Hinter jeder Zahl 

steht ein Mensch, hinter jeder Statistik –

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Danke, Frau Gießübel.

Martina Gießübel (CSU): – steht ein Schicksal, und hinter diesem Gesetz steht die 

Überzeugung, dass Gewalt niemals das letzte Wort haben darf. Die CSU-Fraktion wird 

diesem Gesetzentwurf deshalb mit Überzeugung zustimmen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Danke, Frau Gießübel. – Es gibt 

eine Meldung zu einer Zwischenbemerkung von Frau Kollegin Dr. Simone Strohmayr, 

SPD-Fraktion.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Liebe Frau Kollegin, Sie haben es ausgeführt: Das 

Gewalthilfegesetz ist noch ein Gesetz der Ampel-Regierung. Sie haben ausgeführt, 

dass wir als Bayern im Bundesrat zugestimmt haben. Da ist es natürlich notwendig, 

dass wir auch die Finanzierung ab dem Jahr 2027 gewähren. Sie haben, genauso 

wie die Ministerin, mehrmals von Planungssicherheit für die Träger gesprochen, die 

Sie gewährleisten wollen. Im Haushalt ist das Geld nicht drin. Der Nachtragshaushalt 

kommt erst im Frühjahr 2027.

Ich möchte jetzt einfach ganz konkret fragen: Wie stellen Sie sicher, dass das Geld 

rechtzeitig bei den Trägern ankommt? Denn nur dann können wir sicherstellen, dass 

Frauen wirksamen Schutz vor Gewalt bekommen.
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Martina Gießübel (CSU): Es wird jetzt gerade daran gearbeitet, mit den Trägern 

engstens in Kontakt zu treten. Das digitale Antragsverfahren wird hier jetzt auch be-

trieben, sodass die Anträge relativ zeitnah gestellt und dann auch die Auszahlungen 

rechtzeitig an die Träger geleistet werden können, um die Planungssicherheit sicher-

zustellen.

(Beifall bei der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Gießübel. 

– Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Kerstin Celina für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Kerstin Celina (GRÜNE): Wenn Frauen nachts mit ihren Kindern im Auto schlafen 

müssen, weil kein Platz im Frauenhaus frei ist, dann versagt der Staat. Damit das 

nicht mehr passiert, wurde das Gewalthilfegesetz in Berlin beschlossen, und zwar 

mit den Stimmen von GRÜNEN, SPD, CDU und CSU. Das ist das Ergebnis jahrelan-

ger Forderungen von Fachberatungsstellen.Dafür einen ganz herzlichen Dank an die 

Frauenhäuser, an die Fachberatungsstellen, an die Betroffenenverbände und an die 

feministischen Initiativen! Ein Dankeschön an all diejenigen Menschen und Organisa-

tionen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Gesetz kommt, die Daten gesam-

melt und aufbereitet haben, die Presseberichte geschrieben und die Lobbyarbeit für 

die gemeinsame gute Sache gemacht haben!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ein gutes Gewalthilfegesetz auf Basis der Istanbul-

Konvention zu verabschieden, um Frauen unabhängig vom Wohnort und unabhängig 

von der Kassenlage der Kommunen vor Gewalt zu schützen und um häusliche Gewalt 

zu verhindern.

Der Bund steigt jetzt in die Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen mit 

insgesamt 2,6 Milliarden Euro ein, und für einen besseren Schutz und eine bessere 

Beratung von Frauen, die zu Hause von Männern geschlagen und geprügelt werden, 
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fließen 17,5 Millionen Euro von Berlin nach Bayern. Ab 2032 hat jede Frau einen 

Rechtsanspruch auf Schutz vor Gewalt und auf Beratung. Das ist ein riesiger Fort-

schritt; denn das ist ein Paradigmenwechsel, und zwar weg von einem Flickenteppich, 

hin zu einem verlässlichen flächendeckenden Hilfesystem.

Aber: Ein Bundesgesetz allein schafft noch keinen Schutzplatz. Diesen Platz muss 

Bayern schaffen, und Bayern hat bekanntermaßen Nachholbedarf. Seit Jahren kritisie-

ren wir GRÜNE – Sie wissen das, Frau Ministerin –, dass das Hilfesystem zu wenig 

Plätze, zu wenig Personal und zu wenig Planungssicherheit bietet. Wir haben immer 

wieder auf Schutzlücken, auf fehlende Barrierefreiheit, auf regionale Versorgungslü-

cken und auf die prekäre Finanzierung vieler Einrichtungen hingewiesen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 2024 lag die durchschnittliche Auslas-

tung der staatlich geförderten Frauenhäuser in Bayern bei über 81 %. In Mittelfranken 

lag sie sogar bei über 93 %. Wer solche Auslastungszahlen in der Praxis kennt, der 

weiß, dass das praktisch eine Dauerkrise bedeutet.

2023 waren 1.422 Frauen in staatlich geförderten Frauenhäusern untergebracht. Die 

darüber hinaus Schutzsuchenden mussten abgewiesen werden. Gleichzeitig steigt 

die Gewalt weiter an. 2025 wurden in Bayern 80 Frauen Opfer von versuchten oder 

vollendeten Tötungsdelikten im häuslichen Kontext. Mehr als 1.100 Frauen wurden 

Opfer von sexualisierter Gewalt im familiären oder im partnerschaftlichen Umfeld.

Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, der mehr Schutz gebraucht hätte. Mit dem neuen 

Gesetz können wir in Bayern jetzt die notwendigen Verbesserungen in Angriff neh-

men; auch dank der großzügigen Bundesfinanzierung.

Das Thema – so meine ich – hätte ein eigenes Gesetz verdient. Die anderen Bun-

desländer machen das so. In Bayern werden stattdessen nur Rechtsverordnungen 

angekündigt und viele wichtige Details dazu eben nicht im Landtag, sondern von den 

jeweiligen Ministerien festgelegt. Das mag Ihnen, Frau Ministerin, Paragrafen sparen, 
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und es klingt auch bürokratiearm. Für die Träger bedeutet das aber zuallererst einmal 

eine Unsicherheit.

Wir werden in den Ausschussberatungen deshalb genauer nachfragen, wie der zu-

sätzliche Bedarf an Plätzen genau berechnet wird. Wie werden die Träger, die Frau-

enhausplätze bauen und bereitstellen, zuverlässig, bürokratiearm und auskömmlich 

finanziert? Wird Bayern mehr Geld in Gewaltprävention investieren? Welches Ziel hat 

die Staatsregierung bei der Überprüfung der Aufenthaltsdauer der Frauen in Frauen-

häusern?

Natürlich stellen wir über dieses Gesetz hinaus auch die Frage, wie Bayern mehr 

günstigen Wohnraum schaffen wird, um den stabilisierten Frauen den Auszug aus 

dem Frauenhaus in eine normale Wohnung zu ermöglichen; denn eine finanzierbare 

Wohnung ist die Grundvoraussetzung für einen Neustart.

All das wird in Bayern nicht im Detail vom Parlament entschieden. All das steht nicht 

klar im Gesetz. Genau deshalb tue ich mir auch schwer, der Bayerischen Staatsregie-

rung quasi einen Freibrief dafür zu erteilen, wie dieses Bundesgesetz in Bayern genau 

umgesetzt wird.

Ich mache noch einmal klar und deutlich: Um Frauen vor Gewalt zu schützen, brau-

chen wir mehr Frauenhausplätze und Fachberatungsstellen, mehr barrierefreie und 

inklusive Angebote, mehr Unterstützung für Kinder, die Furchtbares miterleben muss-

ten. Außerdem brauchen wir Klarheit darüber, wie viele Frauen bei der Suche nach 

einem Schutzraum in einem Frauenhaus abgewiesen wurden.

Der Schutz von Frauen darf nicht vom Zufall, nicht vom Wohnort, nicht vom Konto-

stand –

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank.

Kerstin Celina (GRÜNE): – und nicht davon abhängen, ob irgendwo ein Bett frei ist.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Danke, Frau Kollegin Celina. – Die 

nächste Rednerin ist für die Fraktion der FREIEN WÄHLER Frau Kollegin Susann 

Enders.

Susann Enders (FREIE WÄHLER): Sehr geehrtes Präsidium, meine lieben Kollegin-

nen und Kollegen! Jedes Jahr verzeichnet das BKA, das Bundeskriminalamt, weit 

über 180.000 weibliche Opfer häuslicher Gewalt. Die Gewalt gegen Frauen findet aber 

nicht irgendwo statt, sondern sie findet mitten in unserer Gesellschaft statt: hinter 

Wohnungstüren, in Partnerschaften, im sozialen Umfeld und damit oft dort, wo Frauen 

eigentlich Schutz, Vertrauen und Sicherheit erwarten dürfen.

Für die Betroffenen bedeutet das Gewalt, Angst, Isolation und Verzweiflung. Oftmals 

sind auch noch Kinder betroffen, die diese Gewalt miterleben und deren Folgen lange 

mit sich tragen. Das ist schrecklich, und für uns FREIE WÄHLER ist ganz klar: Wer 

von Gewalt betroffen ist, muss schnell, unbürokratisch und verlässlich Hilfe erhalten. 

Genau darum geht es bei diesem Gesetzentwurf.

Mit dem Gewalthilfegesetz hat der Bund erstmals einen verbindlichen Rahmen ge-

schaffen. Ab dem Jahr 2032 hat jede Frau, die von häuslicher oder von geschlechts-

spezifischer Gewalt betroffen ist, einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung.

Außerdem sind die Länder bereits ab dem Jahr 2027 verpflichtet, die notwendigen 

Schutz- und Beratungsangebote sicherzustellen und zu finanzieren. Diese Verantwor-

tung übernehmen wir als Regierungskoalition in Bayern, hoffentlich mit Ihrer Hilfe – es 

wäre ein starkes Zeichen, wenn wir hier alle gemeinsam dahinterständen. Mit diesem 

Gesetzentwurf schaffen wir die rechtlichen Voraussetzungen, damit die Umsetzung 

rechtzeitig erfolgen kann und die Träger die Planungssicherheit erhalten, die sie drin-

gend benötigen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bayern verfügt bereits über ein leistungsstarkes Ge-

walthilfesystem. Zum Beispiel leisten Frauenhäuser, Fachberatungsstellen, Interventi-

onsstellen und Second-Stage-Projekte – wir haben es bei den Vorrednerinnen schon 

gehört – tagtäglich eine hervorragende Arbeit. Dort setzen sich viele Menschen mit 

einem großen persönlichen Engagement für Betroffene ein.

Gleichwohl wissen wir, dass nicht nur die Anforderungen steigen. Auch der Bedarf 

steigt. Deshalb müssen wir bestehende Strukturen nicht nur erhalten, sondern wir 

müssen sie dort, wo es notwendig ist, weiter ausbauen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sorgen wir dafür, dass die Finanzierung künftig 

auf einer klaren gesetzlichen Grundlage steht. Einrichtungen erhalten einen Anspruch 

auf staatliche Finanzierung. Das schafft Stabilität. Bei all der Kritik, die eben in den 

Reden kam: Das schafft tatsächlich Stabilität, Verlässlichkeit und eine Zukunftsper-

spektive für die Träger und die Beschäftigten. Bayern stellt hierfür rund 67 Millionen 

Euro bereit. Das ist eine erhebliche und eine notwendige Investition; denn es geht um 

den Schutz von Frauen und Kindern.

Besonders wichtig ist mir dabei noch ein Punkt: Gewaltschutz bedeutet nicht nur Hilfe 

im Notfall, sondern Gewaltschutz bedeutet auch Prävention. Wir müssen alles dafür 

tun, dass Gewalt gar nicht erst entsteht, und zu einem wirksamen Gesamtkonzept 

gehören Aufklärung, Vernetzung, Beratung, aber auch die Arbeit mit den Tätern.Der 

Freistaat Bayern unterstützt diese Arbeit bereits seit Jahren und wird dies auch künftig 

tun; denn der Bedarf ist nach wie vor da, leider.

Der Schutz vor Gewalt ist keine freiwillige Leistung; er ist Ausdruck unserer Verantwor-

tung als Staat und als Gesellschaft. Es geht um Würde, es geht um Sicherheit, und 

es geht um die ganz klare Botschaft, dass im Freistaat Bayern niemand alleingelassen 

wird, der von Gewalt betroffen ist. Die Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER steht 

deshalb hinter diesem Gesetzentwurf. Wir sichern bewährte Strukturen, wir schaffen 

Planungssicherheit, wir stärken die Hilfsangebote für Frauen und ihre Kinder, und wir 

Protokollauszug
81. Plenum, 09.06.2026 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 15



setzen damit ein deutliches Zeichen: Bayern steht an der Seite der Betroffenen und 

nicht an der Seite der Täter. – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um 

positive Begleitung der Beratungen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Enders. – 

Für die SPD-Fraktion hat Frau Kollegin Dr. Simone Strohmayr das Wort.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Warum stehen wir heute hier? – Wir stehen heute hier, weil häusliche 

Gewalt leider immer noch zum Alltag von ganz vielen Frauen und Mädchen gehört. 

Frauen werden genötigt, bedroht, gestalkt, verletzt, vergewaltigt und vielleicht sogar 

getötet – entweder mit Worten, mit Fäusten oder online und meistens im eigenen 

Zuhause. Die Zahlen sind heute schon mehrfach gefallen; ich möchte sie trotzdem 

noch einmal nennen, sie sind nämlich alarmierend: Im Jahre 2023 wurden in Bayern 

jeden Tag mehr als 50 Frauen und Mädchen Opfer häuslicher Gewalt. Vergangenes 

Jahr wurden insgesamt 1.222 Frauen in Bayern Opfer von sexualisierter Gewalt in 

der Partnerschaft; das sind drei Frauen jeden Tag. Im Schnitt gibt es in Bayern jede 

Woche mindestens einen versuchten oder vollendeten Mord an einer Frau.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das dürfen wir nicht hinnehmen. Noch unter Bun-

deskanzler Olaf Scholz und der Ampel-Regierung wurde das Gewalthilfegesetz verab-

schiedet. Erstmals stellt der Bund jetzt den Ländern finanzielle Mittel für den Schutz 

der von Gewalt betroffenen Frauen zur Verfügung; das wurde heute schon genannt. 

Ab 2032 haben Frauen und deren Kinder einen Rechtsanspruch auf Schutz und Bera-

tung. Es sollen Frauenhausplätze wohnortnah und vor allem in ausreichender Zahl 

ausgebaut werden. Es soll fachliche Beratungsstellen geben, die Frauen und Kinder 

unterstützen. Vor allen Dingen soll der Zugang niedrigschwellig und kostenfrei sein.

Der Bund hat die Weichen gestellt, jetzt ist der Freistaat Bayern am Zug. Lassen 

Sie uns hier in Bayern, Frau Ministerin, mit gutem Beispiel vorangehen. Lassen Sie 
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uns zeigen, dass uns der Schutz von Frauen vor Gewalt wirklich wichtig ist. Ich 

habe in den letzten Wochen und Monaten viele Frauenhäuser besucht, und deutlich 

wurde: Die Kräfte vor Ort arbeiten am Limit, um die Frauen und Kinder bestmöglich zu 

beschützen. Dafür ein herzliches Dankeschön.

(Beifall bei der SPD sowie der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel (CSU))

Es ist gut, dass in Bayern jetzt endlich das Ausführungsgesetz zum Gewalthilfegesetz 

vorliegt. Es ist auch gut, dass der Freistaat Bayern zumindest angekündigt hat, dass 

die 67 Millionen Euro für das Jahr 2027 zur Verfügung gestellt werden; die stehen 

nämlich noch nicht zur Verfügung, sehr geehrte Frau Kollegin Enders, wie Sie es 

gesagt haben, die müssen noch zur Verfügung gestellt werden.

Leider bleibt der Gesetzentwurf sehr vage, auch das wurde schon angedeutet. Viele 

Fragen bleiben offen: Reicht das Geld? Wie können wir den Ausbau von Frauenhaus-

plätzen gestalten? Auch darauf möchte ich noch einmal ganz deutlich hinweisen: Der 

Kampf gegen häusliche Gewalt bedeutet viel mehr als nur Frauenhausplätze. Wir 

brauchen Prävention, wir brauchen Second-Stage-Modelle, wir brauchen Beratung, 

und wir brauchen Täterarbeit. Dies alles muss gesetzlich normiert werden. Es reicht 

eben nicht aus, wenn das nur in einer Verordnung passiert. Gerade die Täterarbeit ist 

essenziell und darf nicht, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, als freiwillige Maßnahme 

angesehen werden.

Frauenhausplätze müssen dort entstehen, wo die Frauen leben, wo sie arbeiten, wo 

ihre Kinder zur Schule gehen. Wenn sie irgendwo entstehen, nehmen die Frauen 

diese Plätze oft nicht wahr; dann ist es kein echter Gewaltschutz. Die Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen, sondern eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Lassen Sie uns damit beginnen.

(Beifall bei der SPD)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Stroh-

mayr. – Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem 

Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie als federführendem Aus-

schuss zu überweisen. Erhebt sich Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Damit ist 

das so beschlossen.

Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass unter den Tagesordnungspunkten 4 und 

5 wieder zwei Wahlen mit Namenskarte und Stimmzettel stattfinden. Ich bitte Sie, Ihre 

Stimmkartentasche, soweit noch nicht geschehen, rechtzeitig aus Ihrem Postfach vor 

dem Plenarsaal zu holen.
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